
Einzelhandelskonzept 
Bad Dürkheim



Grundsätze der Steuerung des Einzelhandels

- Ziel: Erhalt der Innenstadtstandorte (zentralen Versorgungsbereiche)

- deshalb Regulierung der Standorte „auf der grünen Wiese“

- Rahmensetzung zur Steuerung des Einzelhandels auf 
raumordnerischer Ebene durch Ziele und Grundsätze

-konkrete Verortung und Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung 



Sortimente

innenstadtrelevant

innenstadtrelevant

nahversorgungsrelevant

nicht innenstadtrelevant



Rechtliche Einordnung

• Gutachten

• Beschluss als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 11 BauGB geplant

• Abwägungsbelang in der Bauleitplanung

• Instrument um schädliche Auswirkungen im Sinne des § 34 Abs. 3 
BauGB und § 11 Abs. 3 BauNVO auf den abgegrenzten zentralen 
Versorgungsbereich abwehren zu können

• Somit Grundlage um etwaige Ansiedlungsvorhaben von 
Nachbargemeinden, die negative Auswirkungen auf die Innenstadt 
haben könnten, abwehren zu können.



Inhalte des Einzelhandelskonzeptes

• Übergeordnete standortrelevante Rahmenbedingungen

• Bad Dürkheim als Einzelhandelsstandort in der Region

• Angebotssituation des Einzelhandels

• Nachfragesituation des Einzelhandels

• Städtebauliche Situation des Einzelhandels

• Gutachterliche Auswertung

• Modelle der Einzelhandelsentwicklung

• Einzelhandels- und Zentrenkonzept

• Planungsrechtliche Empfehlungen



Angebotssituation des Einzelhandels









Nachfragesituation des Einzelhandels







Gutachterliche Auswertung

•Räumlich funktionale Entwicklungsspielräume
• innerstädtische Potenziale
• Bestandsstandort Bruch
• Gesamtstädtische Potenziale

• Standort Fronhof II



Einzelhandels- und Zentrenkonzept





mit Einschränkung









Planungsrechtliche Empfehlungen

• Änderungserfordernis des Flächennutzungsplans

• Änderungserfordernis bestehender Bebauungspläne

• Empfehlungen zur Neuaufstellung von Bebauungsplänen sowie 
Erweiterung bestehender Baurechte (planungsrechtliche Pull-
Maßnahmen)


